
 

Unsere Geschäftsstelle ist auf die 
Bußgeldverwaltung eingerichtet: 

• Wir führen ein separates Bußgeld-Konto. 

• Wir sind bei der Zentralstelle Geldauflagen 
bei der Generalstaatsanwaltschaft 
Düsseldorf und beim Landgericht in 
Saarbrücken gelistet. 

• Wir verpflichten uns, den Eingang der 
zugewiesenen Geldbeträge zu überwachen 
und Verzögerungen  umgehend dem Gericht 
zu melden. 

• Spendenquittungen werden auf keinen Fall 
ausgefüllt. 

• Die Stiftung Notfallseelsorge wurde vom 
Finanzamt Düsseldorf-Nord zum 01.01.2005 
unter der Steuer- Nummer 105/5891/1598 
als gemeinnützig anerkannt. 

 

Sie haben die Möglichkeit, uns bei der Zuteilung 
von Geldauflagen und Bußgeldern an gemein-
nützige Organisationen zu berücksichtigen. 

Mit einer Zuweisung zugunsten der STIFTUNG 
NOTFALLSEELSORGE tragen Sie dazu bei, dass wir 
im Notfall für Menschen da sind.  

Ein kirchlicher Dienst  

für alle Menschen  

unabhängig von Herkunft, Religion, 

Konfession… 

im Auftrag von  

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst 

Landespfarrerin Bianca van der Heyden 

Landespfarramt für Notfallseelsorge 
Missionstr. 9 a/b 
42285 Wuppertal 
Tel: 0202 / 2820-352 
E-Mail: notfallseelsorge@ekir.de 

Wir freuen uns auf Ihre Fragen und 
Anregungen zum Thema NOTFALLSEELSORGE. 
Auch Fragen zur Notfallseelsorge in den 
einzelnen Regionen beantwortet Ihnen die 
Geschäftsstelle des Landespfarramtes der 
Notfallseelsorge im Rheinland gerne. 

Bußgeld- / Geldauflagen-Konto  
Stiftung Notfallseelsorge d. Ev. Kirche im Rheinland: 
IBAN DE62 3506 0190 0011 2112 16 
bei der KD-Bank eG  - BIC: GENODED1DKD 

Geschäftszeichen: 
 

mailto:notfallseelsorge@ekir.de


Geschäftsstelle der Stiftung 
Notfallseelsorge: 

Missionstr. 9 a/b 
42285 Wuppertal 
Tel: 0202 / 2820-352 
Fax: 0202 / 2820-361 
E-Mail: notfallseelsorge@ekir.de 

Spendenkonto der Stiftung 
Notfallseelsorge: 
Konto: 112 112 112 0 
IBAN: DE72 3506 0190 1121 1211 20 
KD-Bank eG—BIC: GENODED1DKD 

Eine Spende wird umgehend mit 
herzlichem Dank und einer 
Spendenbescheinigung beantwortet. 

Unterstützung  
durch die Stiftung 

Die Stiftung Notfallseelsorge hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, Mitarbeitende in 
den Teams zu stärken und Hilfen 
anzubieten, damit diese ihrem Dienst 
ausüben können.  
Sie unterstützt die Notfallseelsorgeteams  
finanziell bei der Aus- und Fortbildung der 
Mitarbeitenden und durch Hilfen bei der 
Ausstattung mit Schutzkleidung und 
Einsatzmaterial.   
 
Zudem fördert sie Angebote für Gruppen 
von Betroffenen nach Unglücksfällen und 
Katastrophen und erstellt Materialien, die 
Mitarbeitende in ihren Einsätzen ver-
wenden können.   
 
Besonders wichtig ist die Hilfe für die 
Notfallseelsorgerinnen und Notfallseel-
sorger, wenn sie selbst belastet aus 
Einsätzen gehen. 

Arbeit der Notfallseelsorge 

Seit mehr als 20 Jahren stellt sich die 
Notfallseelsorge als kirchliches Angebot in 
den Dienst der Gesellschaft. Alarmiert 
wird sie von Polizei, Feuerwehr und 
Rettungsdienst. Sie sorgt sich um das 
seelische Wohl von Menschen, die mit 
extremen Situationen im Leben 
konfrontiert sind. 
 

Notfallseelsorge wird gerufen bei:  

• plötzlichem, unerwartetem Tod 

• erfolgloser Reanimation 

• dem Tod von Kindern 

• plötzlichem Säuglingstod  

• der Überbringung von Todes-
nachrichten gemeinsam mit der 
Polizei  

• schweren Verkehrsunfällen  

• Suizidabsicht / Suizid 

• wenn die Einsatzleitung es für sinnvoll 
und notwendig hält. 

 
Da in den letzten Jahren eine zu-

nehmende Gewaltbereitschaft festzu-

stellen ist, gewinnt das Thema Nachsorge 

von Opfern von Straf- und auch Terror-

taten zunehmend an Bedeutung.  

Stiften Sie Trost! 

Die STIFTUNG NOTFALLSEELSORGE 

fördert die 

Arbeit der Notfallseelsorge. 
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